
Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 314/18
21.02.2018
öffentlich

Grundsatzbeschluss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im B-
Plan Nr. 1 "Wohngebiet Pinnow Süd", im B-Plan Nr. 3 "Kirchenland" 
sowie der Seestraße (Ortslage)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Witte

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) 20.03.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Aktuell besteht noch die Möglichkeit  Fördermittel aus den Fördermittelprogrammen beim 
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Projektträger Jülich (Bund) für  
Klimaschutz-Projekte in nicht wirtschaftlich tätigen Organisationen zu beantragen. Die 
Förderung beim LFI beträgt 50 % und zusätzlich beim Projektträger Jülich (Bund) 25 %. 
Wie lange Art und der Umfang der Förderung bestehen bleiben ist aktuell nicht 
einschätzbar. Aus diesem Grund wurde kurzfristig die Möglichkeit der Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung in den Baugebieten „Wohngebiet Pinnow Süd“ und „Kirchenland“ und 
der Seestraße innerhalb der Ortslage mit folgendem Ergebnis geprüft:

Anzahl der vorhandenen Lichtpunkte                                                    129 Stück
Investitionsaufwand / Kostenschätzung                                         59.500 € brutto
Fördermittel LFI (50%)                                                                  29.750 € brutto
Fördermittel Bund (25%)                                                               14.875 € brutto
Verbleibende Eigenmittel der Gemeinde                                       14.875 € brutto

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergäbe sich eine jährliche 
Ersparnis der Stromkosten von ca. 8.100,00 €.

Seitens der Amtsverwaltung wird vorgeschlagen von der Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Fördermittel Gebrauch zu machen und die o.g. Umrüstung der Straßenbeleuchtung 
durchzuführen.  
Hinweis:
Die Antragstellung für die Förderung durch den Bund muss bis zum 31.03.2018 erfolgt sein.
Eine Antragsstellung beim LFI ist aktuell noch jederzeit möglich.

 



Finanzielle Auswirkungen:
Die erforderlichen Mittel waren in der aktuellen Haushaltsplanung 2018 nicht 
berücksichtigt. Jedoch kann die Investitionssumme vorab durch die eingestellten Mittel aus 
der Straßenunterhaltung gedeckt werden und durch gezielte Einsparungen in geplanten 
Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden. 
 

Anlage/n:
Kostenschätzung.
Berechnung Einsparung
Beispiel neuer Lampenkopf  

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow beschließt unter der Voraussetzung der Födermittelzusagen die 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Baugebieten „Wohngebiet Pinnow Süd“ und 
„Kirchenland“ sowie der Seestraße innerhalb der Ortslage.  
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Mit Geh- und Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Bemaßung

3,00 m

Flurstücksnummer

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Haupt-/Nebengebäude

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Grundflächenzahl als Höchstmaß
GRZ   0,4

VERKEHRSFLÄCHEN

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

WA

FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

GRÜNFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Ö

Straßenbegrenzungslinie

Maßstab  1 : 1000

Rechtsverbindlich:

genehmigungsfähige Planfassung:

Entwurf:

Datum:Planungsstand

Auftragnehmer:

Bebauungsplan Nr. 19

"Am Wald" in Consrade der Gemeinde Plate

nach § 13 a als Bebauungsplan der Innenentwicklung i.V.m. § 13 b BauGB

Kartengrundlage:

Zeichner:

e-mail:     f.ortelt@buero-sul.de

19057  Schwerin, Ziegeleiweg 3

Telefon   0385/ 489759802

Fax.        0385/ 489759809

Februar 2018

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

öffentliche / private Verkehrsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

o
offene Bauweise

Ö   P

30 m Waldabstand

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

169

28

Vermessungsbüro

Richers und Müller

Feldstraße 70

19230 Hagenow

Telefon:  0 38 83  / 72 30 16

E-Mail: vermessung_hagenow@t-online.de

Gemeinde Plate

Ortslage Consrade

Lageplan

mit  Höhen und Flurstücksgrenzen

Telefon   0385/ 489759800

e-mail:     g.schwarz@buero-sul.de

19057  Schwerin, Ziegeleiweg 3

Fax.        0385/ 489759809

Höhenfestpunkte 1 und 2

HP1

65.51

Lagebezug GKS 42/83(3°)-Krassowski

Höhenbezug DHHN92 (NHN)
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3. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Pinnow für den
"Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow"

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Zapf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) 20.03.2018

Sachverhaltsdarstellung:
Für die Eintragung des Eigenbetriebes in das Handelsregister ist es notwendig die Satzung 
des Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow zu ändern. Die vorliegende 3. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Gemeinde Pinnow für den "Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung 
Pinnow" wurde mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim 
abgestimmt.  

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
3. Satzung zur Änderung der Satzung Eigenbetrieb Fernwärme 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt die 3. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Gemeinde Pinnow für den „Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow“ in der 
vorliegenden Form.






	Ö Top 6. BV Pin GV 314/18
	Ö Top 6. BV Pin GV 314/18 Anlage 01 'Bild Cuvia 40'
	Ö Top 6. BV Pin GV 314/18 Anlage 02 'Berechnung Einsparung PDF'
	Ö Top 6. BV Pin GV 314/18 Anlage 03 'Kostenschätzung als PDF'
	Ö Top 7. BV Pin GV 317/18 Anlage 01 '2018-03-02 Beteilig. Planzeichnung'
	Ö Top 8. BV Pin GV 318/18
	Ö Top 8. BV Pin GV 318/18 Anlage 01 '3. Satzung zur Änderung der Satzung Eigenbetrieb Fernwärme'

